
Unser Mietangebot (SO 10)

Mieten statt kaufen: Die moderne Alternative

Neben dem klassischen Kauf von Messgeräten zur Verbrauchser-

fassung gewinnt die Gerätemiete mehr und mehr an Bedeutung.

Mehr als die Hälfte der zur Verbrauchserfassung erforderlichen

Messgeräte werden heute von Gebäudeeigentümern und Eigen-

tümergemeinschaften gemietet. Der Grund dafür liegt auf der

Hand: Ohne große finanzielle Aufwendungen werden stets mo-

dernste Mess- und Erfassungsgeräte eingesetzt. Als Gebäudeei-

gentümer oder Vermieter müssen Sie sich nicht mehr um spätere

Modernisierungen und auch nicht um Eichfristen und Austausch-

termine kümmern.

Wenn Sie eine Anpas-
sung der Messtechnik in
Ihrem Gebäude an den
aktuel len Stand der
Technik vornehmen wol-
len oder müssen, dann
ist die Miete der Geräte
eine Überlegung wert.
Ob es nun um den heute
selbstverständl ichen
Einbau von Kaltwasser-

zählern geht oder um die Umrüstung der Heizkostenverteiler auf mo-
derne Elektronik: Mit der Miete der Geräte vermeiden Sie hohe Startin-
vestitionen und verfügen immer über einen zeitgemäßen und tech-
nisch einwandfreien Ausrüstungsstand in Ihrem Gebäude.

Kurz: Die Miete von Wasser- und Wärmezählern, aber auch der Heiz-
kostenverteiler von Minol Messtechnik, bietet Ihnen die optimale Lei-
stung zum günstigsten Preis.

Nutzen Sie unser Mietangebot!
Mietkosten für Erfassungsgeräte sind umlagefähig, wenn das von der
Heizkostenverordnung verlangte Zustimmungsverfahren gegenüber

den Mietern eingehalten wurde. Üblicherweise wird die Umlage dann
direkt in der jährlichen Heizkostenabrechnung vorgenommen. Die Um-
lage der Mietkosten für Messgeräte ist dann zulässig, wenn die Mehr-
heit der Wohnungsmieter innerhalb eines Monats nicht widerspricht.
Dieses Zustimmungsverfahren sollte unbedingt eingehalten werden,
weil es einerseits durch die Heizkostenverordnung klar verlangt wird
und weil andererseits auch die Gerichte darauf beharren. Ein Muster-
schreiben zur Ankündigung der vorgesehenen Gerätemiete finden Sie
umseitig.

� Weitere Informationen zur Miete von Erfassungsgeräten und den
Umlagemöglichkeiten können Sie gerne bei uns anfordern - natür-
lich kostenlos.

MINOL INFORMIERT

Minol Messtechnik
W. Lehmann GmbH & Co. KG Telefon +49 (0)711-94 91-0
Nikolaus-Otto-Straße 25 Telefax +49 (0)711-94 91-238
70771 Leinfelden-Echterdingen e-mail info@minol.com, www.minol.com

» Geräte zur Verbrauchserfassung

wie Heizkostenverteiler, Wasser-

zähler oder Wärmezähler können

gekauft oder gemietet werden.

Beide Möglichkeiten lässt die

Heizkostenverordnung zu (§ 4,

Abs. 2).

Ihre Vorteile bei der Gerätemiete

� Die Montage der Geräte ist bei entsprechender Vereinba-
rung im Mietpreis enthalten.

� Sie haben keine Kapitalkosten für die Messgeräteausstat-
tung.

� Mietkosten sind gemäß Heizkostenverordnung umla-

gefähig.

� Es erfolgt ein regelmäßiger Austausch Ihrer Wärme- und
Wasserzähler alle 5 Jahre (alle 6 Jahre bei Kaltwasserzäh-
lern) ohne zusätzliche Kosten.

� Beim Geräteaustausch entstehen Ihnen keine extra Ar-
beits- und Fahrtkosten sowie keine Eichgebühren.

� Sie haben ständig einwandfrei funktionierende und dem
Eichgesetz entsprechende Messgeräte.

� Die Abrechnung ist unanfechtbar und Sie haben kein Buß-
geld- und Umlagerisiko.

� Funktionsprüfungen werden bei der jährlichen Ablesung
durchgeführt.

� Bei Vereinbarung erfolgt die automatische Umlage der Ge-
rätemiete in der jährlichen Verbrauchsabrechnung auf alle
Nutzer.

� Sie haben Verkaufs- und Vermietungsvorteile für die Woh-
nung, weil die Messausstattung stets auf dem neuesten
Stand ist.
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Nicht vergessen: Die Ankündigung an die Wohnungsmieter bei einer geplanten Miete der Erfassungsgeräte. Unser Tipp: Informieren Sie jeden Bewohner
individuell und nicht nur mit einem Aushang im Treppenhaus. Sonst besteht die Gefahr, dass der eine oder andere später behauptet, von nichts zu wissen.


